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Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Neu-Ulm 
 
Zertifikatskurs „Strategisches IT-Management“ 
 
Teilnahmebedingungen 
1. Am berufsbegleitenden Zertifikatskurs „Strategisches IT-Management“ können 
nur Personen teilnehmen, die einen gültigen Zulassungsbescheid haben. Über 
die Zulassung entscheidet die zuständige Prüfungskommission auf der Grundlage 
der vorliegenden Zulassungsanträge. 
 
2. Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Kurs sind ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium  oder eine einschlägige Berufstätigkeit. 
 
3. Die Gebühren sind zu Beginn des Kurses zur Zahlung fällig. 
 
4. Ein Rücktritt vom bzw. eine Kündigung der Teilnahme am Kurs muss mit eingeschriebenem 
Brief erfolgen. Im Fall des Rücktritts nach erfolgter Zulassung und 
vor Kursbeginn wird eine Verwaltungsgebühr von € 100,-- fällig. Entscheidend ist 
der Eingang des Kündigungsschreibens bei der Fachhochschule Neu-Ulm. 
 
5. Erfolgt der Rücktritt bzw. die Kündigung durch den Teilnehmer ohne wichtigen 
Grund, sind die vollen Kursgebühren zu zahlen. Nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes und in besonderen Härtefällen kann dem Teilnehmer auf schriftlichen 
Antrag die Kursgebühr anteilig und unter Abzug der o.a. Verwaltungsgebühr zurückerstattet 
werden. Ein Härtefall liegt insbesondere dann vor, wenn dem Teilnehmer 
aus persönlichen und nicht von ihm zu vertretenden Gründen eine weitere 
Teilnahme am Kurs nicht möglich ist. 
 
6. Teilnehmer können aus wichtigem Grund oder, wenn die fälligen Gebühren nicht 
fristgerecht entrichtet wurden, von der Teilnahme am Kurs ausgeschlossen werden. 
Die Fachhochschule Neu-Ulm setzt nach Ablauf der Zahlungsfrist eine angemessene 
Nachfrist und weist darauf hin, dass der Teilnehmer nach Fristablauf 
von der weiteren Teilnahme am Kurs ausgeschlossen wird. 
 
7. Bei Zahlungsverzug werden die nach der bayerischen Haushaltsordnung vorgeschriebenen 
Verzugszinsen berechnet. 
 
8. Wir müssen uns Terminänderungen und Absagen aus wichtigen Gründen vorbehalten. 
 
9. Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen, sofern Schäden 
nicht durch die Fachhochschule Neu-Ulm grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht 
sind. 
 
Stand: 10. September 2008 


